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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Die Rückfrage des Bundesrates an das Parlament, ob die Arbeiten an einer
Totalrevision der Bundesverfassung fortgesetzt werden sollten, führte nicht zum
Abbruch des umstrittenen Unternehmens. Eine Diskussion am Parteitag der FDP im
April, die eine überwiegend negative Haltung zum Ausdruck brachte, wirkte zwar vorerst
eher entmutigend. Die vorberatende Kommission des Ständerates erwog die
Möglichkeit einer rein formalen Revision und liess sich vom EJPD einen
entsprechenden Zusatzbericht vorlegen, verwarf dann aber diesen Ausweg. Sie
beantragte dem Rat, den Revisionsauftrag zu erteilen, ihn aber zugleich zu präzisieren:
Der von der Regierung auszuarbeitende Entwurf sollte «das geltende geschriebene und
ungeschriebene Verfassungsrecht nachführen, es verständlich darstellen, systematisch
ordnen sowie Dichte und Sprache vereinheitlichen». Konkrete Weisungen, wie sie von
den Staatsrechtslehrern Jagmetti (fdp, ZH) und Aubert (lp, NE) gewünscht wurden,
lehnte die Kommission jedoch ab, um dem Bundesrat die Freiheit, mindestens in Form
von Varianten Neuerungen vorzuschlagen, nicht zu nehmen. Noch im Dezember gab die
Ständekammer diesem Vorschlag mit 28:6 Stimmen ihren Segen – gewissermassen als
Geschenk zum 50. Geburtstag der Vorsteherin des EJPD, die sich nachdrücklich für den
Auftrag eingesetzt hatte. Zu diesem bescheidenen Neuanfang trugen befürwortende
Stellungnahmen bürgerlicher Staatsrechtler und Politiker bei, die nicht als
Systemveränderer verdächtigt werden konnten, ausserdem das sich verbreitende
Gefühl, nach zwanzigjähriger Vorarbeit nicht einfach kapitulieren zu können. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1986
PETER GILG

Im Rahmen der Diskussion um eine eventuelle Unterzeichnung des EWR-Vertrags
durch die Schweiz und den damit zusammenhängenden Änderungen von
Bundesgesetzen und der Verfassung äusserte demgegenüber der Politikwissenschafter
Germann die Meinung, das politische System Schweiz würde sich vollständig blockieren,
wolle man sämtliche Verfassungsanpassungen an das EWR-Recht mittels Teilrevisionen
durchführen. Eine andere Position nahmen Staatsrechtler an der Jahresversammlung
des Schweizerischen Juristenvereins, welche dem Thema «Sinn und Zweck einer
Verfassung» gewidmet war, ein. Gemäss Jean-François Aubert bedarf eine allfällige
Unterzeichnung des EWR-Vertrags einzig der Beachtung von Art. 89 Absatz 5 BV
(Staatsvertragsreferendum); spätere Verfassungsanpassungen könnten als Teilrevisionen
durchgeführt werden. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Ständekammer behandelte als Erstrat die Revision der Bestimmungen über
strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die
Familie. Sie stimmte der vom Bundesrat vorgeschlagenen Strafbarkeit der Herstellung,
Einfuhr und Verbreitung von Darstellungen grausamer Handlungen und sogenannt
harter Pornografie zu. Ein Antrag der Kommissionsmehrheit, das Zeigen derartiger
Erzeugnisse zumindest im engen Bekanntenkreis nicht zu ahnden, blieb ohne Erfolg.
Wesentlich mehr zu reden gab die Ansetzung der Schutzaltersgrenze, das heisst des
Alters, von dem an Jugendliche geschlechtliche Handlungen mit anderen Personen
ausüben dürfen. Gegen eine Senkung der zur Zeit auf 16 Jahre fixierten Grenze wurde
ins Feld geführt, dass die Jugendlichen heute zwar die geschlechtliche Reife früher
erlangen, dass aber in der Regel die geistige Reife zum selbständigen Entscheid in
Sexualfragen noch nicht vorhanden sei. Für die Befürworter einer Senkung ging es
primär darum, den veränderten Verhältnissen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen.
Der Liberale Aubert (NE) wies in seinem befürwortenden Votum darauf hin, dass sich
das Schutzalter 16 auf keine Tradition berufen könne, habe es doch zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in fast allen Kantonen zwischen 12 und 15 Jahren gelegen. Der Antrag des
Bundesrates, die Altersgrenze auf 16 Jahren zu belassen, wurde mit 20:15 Stimmen
gutgeheissen. Die Eidg. Jugendkommission hatte in diesem Zusammenhang gefordert,
dass der Zweck des Schutzalters nicht eine Kriminalisierung der Jugendlichen sein

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.1987
HANS HIRTER
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dürfe, sondern dazu dienen soll, Kinder vor der sexuellen Verführung durch Erwachsene
zu schützen. Der Ständerat nahm diese Argumentation auf und beschloss, dass bei
Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr von der Strafverfolgung abgesehen werden kann.

Fast noch mehr beachtet als die Schutzaltersproblematik wurde der Entscheid des
Ständerats zur Frage, ob die Vergewaltigung in der Ehe weiterhin straffrei bleiben soll.
Bereits der Vorschlag der Regierung, gegen den Rat der Expertenkommission an dieser
Bestimmung festzuhalten, hatte zu heftigen Protesten von Frauenorganisationen
geführt. Die meisten Gegner einer Änderung führten Schwierigkeiten bei der
Beweisermittlung ins Feld. In einigen dieser Voten klang aber auch an, dass es hier nicht
allein um eine ermittlungstechnische Frage geht, sondern grundsätzlich das Verhältnis
zwischen Mann und Frau angesprochen ist. Für die weiblichen Abgeordneten war dieser
grundsätzliche Charakter der Auseinandersetzung klar: unabhängig von ihrer
Parteizugehörigkeit setzten sie sich ausnahmslos für die Strafbarkeit ein. Die
Straffreiheit bedeute nichts anderes, erklärte Ständerätin Bührer (sp, SH), als dass das
geltende Recht dem Mann mit dem Trauschein zugleich die sexuelle Verfügungsgewalt
über seine Ehefrau zubillige. Obwohl einige Männer eingestanden, im Verlauf der
Debatte ihre Meinung geändert zu haben, lehnte der Rat den Vorschlag, die
Vergewaltigung in der Ehe auf Antrag zu bestrafen, mit 22:9 Stimmen deutlich ab.
Immerhin stimmte die Ständekammer der Kompromissformel von Josi Meier (cvp, LU)
zu, die Vergewaltigung in getrennten Ehen als strafbar zu erklären. Die Privilegierung
von Männern, welche ihre Ehefrau vergewaltigen, findet in der öffentlichen Meinung im
Gegensatz zum Ständerat wenig Verständnis. Eine Umfrage ergab, dass 62% für und nur
20% gegen die Strafbarkeit plädieren. Dabei zeigten sich kaum
Einstellungsunterschiede zwischen Frauen und Männern, hingegen liess sich ein
Gesinnungswandel feststellen, hat sich doch die Gruppe der Befürworter einer
Straflosigkeit innerhalb von zwei Jahren nahezu halbiert. 3

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Die Entwicklung auf dem Boden- und Wohnungsmarkt bewog die Landesregierung
schliesslich, nach einem verkürzten Vernehmlassungsverfahren, zur Ergreifung von
Sofortmassnahmen. Mit drei befristeten Dringlichen Bundesbeschlüssen, welche dem
fakultativen Referendum unterstehen, sollen Angebot und Nachfrage nach Boden und
Wohnungen in einer verteilungspolitisch befriedigenden Weise besser aufeinander
abgestimmt und damit der grassierenden «Spekulationsmentalität» Einhalt geboten
werden. Mit diesem Vorgehen erhoffte sich der Bundesrat eine psychologische
Wirkung, wollte aber auch Zeit für ein Massnahmenpaket mit mittel- und langfristigen
Lösungen gewinnen, welches die Ursachen der Boden- und Wohnungsmarktprobleme,
die nach seiner Analyse in Veränderungen von Nachfrage und Angebot bestehen, besser
berücksichtigt. Verfassungsrechtlich sind die Bundesbeschlüsse nach einem Gutachten
des Staatsrechtlers J.F. Aubert durch die Zivilrechtskompetenz des Bundesrats
abgestützt.

Im einzelnen sahen die Bundesbeschlüsse gemäss Vorschlag der Exekutive vor: Eine
Sperrfrist für die Veräusserung von nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken während
fünf Jahren nach dem Erwerb, mit Ausnahmen bei Veräusserungen im Erbgang, an
Ehegatten oder Nachkommen, im Rahmen einer Zwangsverwertung, eines
Enteignungsverfahrens oder einer Baulandumlegung unter Mitwirkung der Behörden
sowie – bei Bewilligung durch den Kanton – bei Verkäufen ohne Gewinn, nach
zweijähriger Eigennutzung und bei massgeblicher geschäftsmässiger Mitwirkung des
Besitzers an Planung, Erschliessung oder Erstellung des Baus. Mit der Sperrfrist sollen
vor allem Kaskadenverkäufe und die damit verbundenen Spekulationsgewinne
verhindert werden. Ein ähnliches Instrument besteht bereits für landwirtschaftliche
Grundstücke. Die Festlegung einer maximalen Pfandbelastungsgrenze für
nichtlandwirtschaftliche Grundstücke – während einer Dauer von fünf Jahren seit dem
letzten Erwerb – von 80 Prozent des Verkehrswerts sowie von 90 Prozent im Falle der
Selbstnutzung in irgendeiner Form. Damit sollen diejenigen, die ohne Eigenmittel
Wohneigentum oder Bauland aus rein spekulativen Gründen erwerben, nach
Möglichkeit vom Bodenmarkt ferngehalten werden. Die Limitierung der Anlage von
Geldern der beruflichen und privaten Vorsorge in Grundstücken, womit die
Anlagevorschriften für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.1989
CHRISTIAN MOSER

01.01.65 - 19.04.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Lebensversicherungen in dem Sinne geändert werden, dass bei den einzelnen
Anlagekategorien der Anteil schweizerischer Grundstücke am Kapital höchstens 25
Prozent betragen darf.

In der Vernehmlassung wurden die drei Dringlichen Bundesbeschlüsse mit wenig
Begeisterung aufgenommen. Einigkeit bestand darin, dass etwas geschehen müsse und
dass mit diesen Vorschlägen allenfalls eine politische Beruhigung erreicht werden
könne. Wie später ihre Fraktionen, sprachen sich CVP, LdU und EVP für die
bundesrätliche Version aus. Die FDP plädierte für eine bloss dreijährige Sperrfrist und
für eine Ausweitung des Ausnahmekatalogs. Die SVP erachtete die Sperrfrist für
untauglich und sah Lösungswege eher über dringliche Bundesbeschlüsse zur
vorzeitigen Inkraftsetzung von wichtigen Elementen des zu revidierenden
Raumplanungsgesetzes sowie zur Einführung einer Grundstückgewinnsteuer auf
kurzfristigen Liegenschaftsgewinnen: Als ungenügend bis völlig ungenügend beurteilten
die SP und die Grüne Partei (GPS) die Vorlage, ohne sie allerdings zu Fall bringen zu
wollen. Die vorgeschlagenen Anlagebeschränkungen wurden von Vertretern der
Pensionskassen und Lebensversicherungen kritisiert. Sie wiesen darauf hin, dass ihre
Immobilienanlagen längerfristigen Charakter hätten und spekulative Praktiken
ausgeschlossen seien. Anlagebeschränkungen würden Neuinvestitionen praktisch
ausschliessen und letztlich zu Mietzinssteigerungen führen. 

Bei den Beratungen in Kommission und Plenum der beiden Kammern des Parlaments
war zunächst ein Scheitern oder eine erhebliche Verwässerung der Vorlage bis zur
vollumfänglichen Wirkungslosigkeit durch den Ständerat befürchtet worden. Letzterer
lenkte für viele etwas überraschend ein, erachtete die Massnahmen entgegen dem
Kommissionsantrag als verfasssungskonform und schwenkte mehrheitlich auf die
antizipierten Kompromissvorschläge des Nationalrates ein. Diese Wende wurde
namentlich dadurch ermöglicht, dass die CVP-Fraktion der kleinen Kammer 'ihren'
Bundesrat Koller nicht im Regen stehen liess. Im einzelnen erfuhren die Vorschläge der
Exekutive im Parlament nach Ablehnung von Rückweisungsanträgen der SVP-
Abgeordneten Blocher (ZH) und Gadient (GR) dennoch einige Änderungen. Bei der
Sperrfrist für die Veräusserung von Grundstücken wurden die Ausnahmebestimmungen
erheblich erweitert; so werden als zusätzliche Gründe für Fristverkürzungen
selbstgenutztes Eigentum, Betriebsumwandlungen und -zusammenschlüsse sowie
Aufgaben im öffentlichen Interesse zugelassen. Insbesondere aber entfällt die
Sperrfrist, wenn der Veräusserer Grundstücke als Bauland oder zum Umbau erworben
und selbst oder durch Dritte am Bau massgeblich mitgewirkt hat. Im weitern erhalten
die Kantone die Kompetenz, Eigentumsübertragungen bei Grundstücken zu
veröffentlichen. Bei der Festlegung der Pfandbelastungsgrenze werden keine
Mindestanteile an Eigenmitteln für Selbstnutzer, Gewerbetreibende oder
Wohngenossenschaften vorgeschrieben. Bei den Anlagevorschriften für Pensionskassen
legten die Räte schliesslich die Beschränkung auf 30 Prozent fest. In der
Schlussabstimmung wurden die Dringlichen Bundesbeschlüsse zum Bodenrecht,
nachdem ihnen zuvor in separater Abstimmung der dringliche Charakter zugemessen
worden war, mit deutlichen Mehrheiten in beiden Kammern bei den beiden ersten
Vorlagen sowie eher knapp (um die 60 Prozent Ja) bei den Pensionskassenvorschriften
angenommen; sie traten am 7. Oktober in Kraft. 4

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Au parlement, le conseiller national Zwygart (pev, BE; Mo. 87.914) a déposé une motion
chargeant le Conseil fédéral de créer les bases légales permettant de prendre des
mesures relatives aux manipulations génétiques. Le Conseil des Etats, pour sa part,
estimant opportun de soumettre la fécondation artificielle à des règles de droit fédéral,
a invité le Conseil fédéral à présenter un rapport sur ce sujet. Ce faisant, il a donné
suite à une initiative du canton de Saint-Gall demandant que l'Assemblée fédérale
édicte sans tarder des normes législatives dans le domaine de la fécondation artificielle
chez l'être humain afin de combler un vide juridique (Iv.ct. 87.203). Pour Jean-François
Aubert (pls, NE), président de la commission, il est préférable que la création de la vie
humaine, dans la mesure où elle doit être réglementée, le soit dans les mêmes termes
pour toute l'étendue du pays. Il a cependant mis les députés en garde contre l'adoption
de dispositions trop restrictives afin de ne pas imposer les vues morales de la majorité

MOTION
DATUM: 09.10.1987
STÉPHANE HOFMANN
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à une minorité qui ne les acceptera pas. Tant le risque de voir se créer des normes
législatives entre cantons que la gravité du processus de la procréation ont incité les
sénateurs à confier la législation à la Confédération. Face à l'absence d'une base
constitutionnelle et à la longueur des procédures fédérales, plusieurs cantons ont déjà
pris les devants en débattant de cet important problème. 5
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SZ, 13.6., 17.7. und 17.12.86; AT, 17.12.86.
2) Aubert (1991). Bundesstaatsrecht der Schweiz.; Aubert (1991). La constitution - son contenu, son usage.; Bund, 14.9.91; NZZ,
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